Technische und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz bei der Verarbeitung von Mitgliederdaten in der MK Borken / Hessen
gem. Art. 32 Abs. 1 DSGVO für Verantwortliche (Art. 30 Abs. 1 lit. g)
und Auftragsverarbeiter (Art. 30 Abs. 2 lit. d)
Name und Adresse des Vereins: Marinekameradschaft Borken, …
Verantwortlicher: Hans Georg Braun (Vorsitzender)
Zahl der Mitglieder: …

1. Pseudonymisierung oder Anonymisierung
(z.B. Trennung der Namen von weiteren Dateninhalten, etwa durch Data-Split-Verfahren)
[bookmark: _GoBack]Nein.

2. Verschlüsselung 
(z.B. Passwort für Zugang zur Hardware bzw. zu Dateien oder Verschlüsselung der Dateiinhalte) 
PCs, auf denen Mitgliederdaten verwaltet werden, sind passwortgeschützt.

3. Gewährleistung der Vertraulichkeit 
(Daten sollen nur befugten Personen zugänglich sein. Zuständigkeiten können in der GO des Vorstandes oder eine Zuständigkeitsregelung per Vorstandsbeschluss geregelt werden oder in Anweisungen für Angestellte.).
Zuständig für Mitgliederverwaltung in der MK Borken ist/sind: …
Zuständig für Beitragsverwaltung in der MK Borken ist/sind: ….
Der Passwortschutz gewährleistet, dass kein Dritter Zugriff hat, Ausdruck von Mitgliederdaten erfolgt nicht. Auch keine Herausgabe von Daten an andere Mitglieder.

4. Gewährleistung der Integrität
(Schutz der Korrektheit der Daten vor Manipulation durch Verändern, Einfügen, Löschen.)
Daten werden in Excel verwaltet, Veränderbarkeit ist geboten. Nur bei den regelmäßigen Datensicherungen in PDF (mindestens einmal jährlich zum 31.12.) ist auf Nicht-Veränderbarkeit zu achten (Einstellung beim Speichern!).

5. Gewährleistung der Verfügbarkeit
(Funktionalität, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der technischen Systeme)
Das bei PCs übliche geringe Ausfallrisiko kann getragen werden, die Mitgliederdaten müssen nicht 24/7 verfügbar sein.

6. Gewährleistung der Belastbarkeit der Systeme
(Schutz vor Viren, Hacking, Phisching, usw. … )
Eine handelsübliche Software zum Schutz vor Risiken ist auf allen PCs, auf denen Mitgliederdatenverwaltung oder Beitragsverwaltung durchgeführt wird, installiert: … (Produktname).

7. Verfahren zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit personenbezogener
Daten nach einem physischen oder technischen Zwischenfall
(Sicherheitskopie der Daten auf Datenträger, Server oder Cloud)
Sicherheitskopie auf Datenträger, der beim Befugten verbleibt und in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt wird.

8. Verfahren regelmäßiger Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der
Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen
(Jährliche Prüfung, ob es in den 7 vorhergehenden Punkten Schwächen gab und Verbesserungsbedarf besteht. Beispiel: gibt es Updates zu Virenschutzprogrammen oder neue bessere und finanzierbare Programme? Nicht dringend erforderlich für kleine Vereine, aber es kann nicht schaden, die EDV-Ausstattung und auch die Geschäftsordnung in Abständen daraufhin zu prüfen, ob sie im Sinne der Datensicherheit funktionieren.)
Keine jährliche Prüfung, aber z.B. nach Neuwahlen.




_______________ 	______________________________
Datum 			Unterschrift des Verantwortlichen

